
111- -1581 der Beilagen zu den ~te'nographischen ProtoKollen des Nationalrates 

XIII. Gesetzeebungsperiode 

DER BUNDESMINISTER FÜR FINANZENwien~ 20. September 1972 

Zl. 6342-Pro2/1972 

An die 
Kanzlei des Präsidenten 
des Nationalrates 
Parlament 
\.[ i e n 1. 

Auf die Anfrage der Abgeordneten Koller und Genossen vom 
25.Juli 1972, Nro 731/J, betre Vermögt;nsteuerrichtlinien 1971~ 
beehre ich mich mitzuteilen: 

Es wurde der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern 
österreichs bei diesbezüglichen Besprechungen der Steuerkommis­
sJ .. on vorgeschlagen, die Frage der Bewertung der Ausgedingelei­
stungen bei einer Novellierung des Bewertungsgesetzes in der 
Weise zu lösen, daß der gemäß § 16 Abs.1 Bewertungsgesetz 1955 
kapitalisiert8 l.Jert der AusgedingeleistungeL beim EUlpfänger 

nicilt als Vermögenswert erfa~t wird und beiw Ausgedingegeber 
nicht als 8~huld abzuziehen isto Dies ~~~de jedoc~ von den Ver­
tretern r1Gr Präsidentenkonferenz der LendVlirtsct<tftskammern 
Österreichs abgelehnto 

80 mußt<:: eine Neuregelung in den Vermögensteuerrichtlinien 1971 
schon deshalb vorgenommen werden, weil zur Zeit der Hinausgabe 

des ho .. Erlasses vom 2~!1ai 1961, Zlo 45.776-10/61, eier für die 
Ermittlung des Kapitalwertes maßgebpnde Zinssat:c. des § 15 Be­

wertungsgesetz 1955 vier voH o betrug~ wä~relld bei der Ermitt­
lung des mit dem Ertragswert angesetzten Einheitswertes des 

übergebenen landwirtschaftlichen Grundbesitzes von einem Zins­
satz von 505 VoH o (§ 32 AbS o2 Bewertungsgesetz 1955) auszugehen 
war. Um einen Ausgleich zwischen den auf Grund verschiedener 
Zinssätze ermittelten Werten zu schaffen, war die im vorzitier­
ten Erlaß getroffene Regelung vertretbaro 

Infolge der Änderung des für die Vervielfacher des § 16 Abs.1 
Beivertungsgesetz 1955 maßgebenden Zinssatzes von '+ vaHa auf 
5.5 'l.H o ab 10Jänner 1971 und der dadll.rch erreich+'en Gleichzie­
hung mit dem für die Ermittlung des für· die Errechnung des Ein­
heitswertes von landwirtschaftlichen Besitz maßgebenden Zins-
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satzes des § 32 A~)s 0 2 Be ..... Tertungsgeset~ 1955 widerspricht die 

Anordnung des obzi tierten :E>:lasses den geseti-z;liche:u. BestiT!lT!lllil­

gen. Sie mußte daher mit; Inkrafetreten der g8änderten bec'!er­

tungsrechtlichen .~estimmungen ab 10Jänner 1971 aufgehoben 1,ierdeno 

Es ist aber, l,'iie in ä.en Vermögensteuerrichtlinien 1971 zum Aus­

Ciru(',k gebracht wird~ den Bezlehern von Ausgedingelelstu,-1,gen 

ebenso irrie bisher gemäß § 16 Abs ~ 5 Be1'iertungsgesetz 1955 möglich, 

einen allenfalJ.s geringeren gemeinen ~iert der gesamten Nutzungen 

und Leistungen :::lo.chzuwe~_sen, der selbstverständlich auch für 

den Wert der Schuldf;n gelten muß 0 

L 

( . 
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